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ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN 
ASIS GmbH

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 
(1) Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende 

oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des 
Lieferanten erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten 
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren 
Einkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Lieferanten die 
Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos annehmen. 

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Lieferanten zwecks 
Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag 
schriftlich niederzulegen. Die Geltung mündlicher Absprachen wird 
ausgeschlossen. 

(3) Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern 
gemäß § 14 BGB. 

(4) Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte 
mit dem Lieferanten. 

 

§ 2 Änderungen 
(1) Der Lieferant ist nicht berechtigt ohne unsere vorherige schriftliche 

Zustimmung den Auftrag oder wesentliche Teile des Auftrags an Dritte 
ganz oder teilweise weiter zu geben. 

(2) Vor einer Änderung von Fertigungsverfahren, Materialien oder 
Zulieferteilen für die Produkte, Verlagerungen von Fertigungsstandorten, 
ferner von Änderungen von Verfahren oder Einrichtungen zur Prüfung 
der Produkte oder von sonstigen Qualitätssicherungsmaßnahmen, 
werden wir den Lieferer so rechtzeitig benachrichtigen, dass dieser 
prüfen kann, ob sich die Änderungen nachteilig auswirken können. Die 
Benachrichtigungspflicht entfällt, wenn der Lieferer nach sorgfältiger 
Prüfung solche Auswirkungen für ausgeschlossen halten kann. 

(3) Wir übernehmen nur die bestellten Mengen oder Stückzahlen. Im Falle 
einer Teilerfüllung behalten wir uns das Recht vor, vom ganzen Vertrag 
zurück zu treten oder Schadensersatzanspruch wegen Nichterfüllung 
des ganzen Vertrages zu verlangen, wenn die Teilerfüllung für uns nicht 
von Interesse ist. Bei einer Mehrlieferung behalten wir uns vor, die zuviel 
gelieferte Ware auf Kosten des Lieferanten zu lagern oder diese auf 
dessen Kosten an ihn zurück zu senden. Weitere gesetzliche Ansprüche 
bleiben von dieser Regelung unberührt. 

 

§ 3 Angebot – Angebotsunterlagen 
(1) Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellung innerhalb einer Frist von 

2 Wochen anzunehmen.  
(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen 

behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten 
ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zugänglich 
gemacht werden. Sie sind ausschließlich für die Lieferung/Fertigung auf 
Grund unserer Bestellung zu verwenden; nach Abwicklung der 
Bestellung sind sie uns unaufgefordert zurückzugeben. Kopien in der 
elektronischen Datenverarbeitung sind endgültig so zu löschen, dass 
keine Wiederherstellung mit elektronischen Programmen möglich ist. 
Dritten gegenüber sind sie geheim zu halten, insoweit gilt ergänzend die 
Regelung von § 9 Abs. (4). 

 

§ 4 Preise – Zahlungsbedingungen – Rechnungen 
(1) Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Mangels 

abweichender schriftlicher Vereinbarungen schließt der Preis Lieferung 
„frei Haus“, einschließlich Verpackung - sofern notwendig - ein. Die 
Rückgabe der Verpackung bedarf besonderer Vereinbarung.  

(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist im Preis enthalten. 
(3) Rechnungen, Versandpapiere und Lieferscheine können wir nur 

bearbeiten, wenn diese – entsprechend den Vorgaben in unserer 
Bestellung – die dort ausgewiesene Bestellnummer angeben; für alle 
wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entstehenden Folgen ist der 
Lieferant verantwortlich, soweit er nicht nachweist, dass er diese nicht zu 
vertreten hat.  

(4) Rechnungen sind uns in zweifacher Ausfertigung unter Angabe der 
Bestellnummer und Materialnummer gesondert und in ordnungsgemäßer 
Form einzureichen. Die Rechnungskopien sind deutlich also solche zu 
kennzeichnen. Nicht ordnungsgemäß eingereichte Rechnungen gelten 
erst zum Zeitpunkt der Richtigkeit als eingegangen. 

(5) Bei Vorauszahlungen hat der Lieferant auf Verlangen eine angemessene 
Sicherheit, z. B. Bankbürgschaft, zu leisten. 

(6) Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, den 
Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen, gerechnet ab Lieferung und 
Rechnungserhalt, mit 3% Skonto, innerhalb von 30 Tagen mit 2 % 
Skonto oder innerhalb von 60 Tagen nach Rechnungserhalt netto.  

(7) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in gesetzlichem 
Umfang zu. 

 

§ 5 Liefertermine – Lieferverzug – höhere Gewalt 
(1) Die in der Bestellung vereinbarten Liefertermine sind verbindlich. 

Maßgebend für die Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist 
der Eingang der Ware bei der von ASIS genannten Versandadresse 
oder die Rechtzeitigkeit der erfolgreichen Abnahme. 

(2) Ist für den Lieferant erkennbar, dass ein vereinbarter Termin, 
unabhängig von den Ursachen der Verzögerung, nicht eingehalten 
werden kann, so hat der Lieferant dies unverzüglich unter Angabe der 
Gründe und der voraussichtlichen Dauer der Verzögerung schriftlich 
mitzuteilen. Unterlässt der Lieferant die rechtzeitige Anzeige, so kann er 
sich nicht auf ein Hindernis berufen. 

(3) Der Lieferant ist ASIS zum Ersatz sämtlicher unmittelbarer und 
mittelbarer Verzugsschäden verpflichtet. 

(4) Im Falle des Lieferverzuges sind wir berechtigt, einen pauschalierten 
Verzugsschaden in Höhe von 1,5 % des Lieferwertes pro vollendeter 
Woche jedoch nicht mehr als 5 % des Netto – Auftragswertes zu 
verrechnen. Weitergehende gesetzliche Ansprüche werden vorbehalten. 
Der Lieferant hat das Recht, uns nachzuweisen, dass infolge des 
Verzugs kein oder ein wesentlich niedriger Schaden entstanden ist. Die 
Pauschale ermäßigt sich dann entsprechend. 

(5) Höhere Gewalt und Arbeitskämpfe befreien die Vertragspartner für die 
Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von den 
Leistungspflichten. Die Vertragspartner sind verpflichtet, im Rahmen des 
Zumutbaren unverzüglich die erforderlichen Informationen zu geben und 
Ihre Verpflichtung den veränderten Verhältnissen nach Treu und 
Glauben anzupassen. ASIS ist von der Verpflichtung zur Abnahme der 
bestellten Lieferung/Leistung ganz oder teilweise befreit und insoweit 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn die Lieferung/Leistung 
wegen der durch höhere Gewalt bzw. den Arbeitskampf verursachten 
Verzögerung – unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte – 
nicht mehr zu verwenden ist.  

(6) Bei früherer Anlieferung als vereinbart, behält sich ASIS vor, die 
Rücksendung auf Kosten des Lieferanten vorzunehmen. Erfolgt bei 
vorzeitiger Lieferung keine Rücksendung, so lagert die Ware bis zum 
Liefertermin bei ASIS auf Kosten und Gefahr des Lieferanten. Ferner 
behält sich ASIS im Falle vorzeitiger Lieferung vor, die Zahlung erst am 
vereinbarten Fälligkeitstage vorzunehmen. 

 

§ 6 Versandvorschriften 
(1) Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, frei der 

angegebenen Versandadresse einschließlich Verpackung, Transport  
sowie Zollformalitäten und Zoll zu erfolgen. 

(2) Der Versand erfolgt auf Gefahr des Lieferanten. Die Gefahr jeder 
Verschlechterung einschließlich des zufälligen Untergangs bleibt bis zur 
Ablieferung an der vorgegebenen Versandanschrift beim Lieferanten. 
Die Ware ist so zu verpacken, dass Transportschäden vermieden 
werden. Falls aufgrund besonderer Vereinbarungen die Verpackung in 
Rechnung gestellt wird, so ist diese bei frachtfreier Rücksendung mit 
dem vollen Rechnungswert gutzuschreiben. 

(3) Jeder Sendung muss ein Lieferschein mit folgenden Angaben beigefügt 
werden: Bestellnummer und –Datum von ASIS, genaue Lieferanschrift, 
genaue Warenbezeichnung inkl. Artikelnummer und Stückzahl bzw. 
Maßeinheit. 
ASIS behält sich vor, die Annahme von Sendungen mit unvollständigen 
Lieferpapieren zu verweigern und auf Kosten des Lieferanten 
zurückzuschicken.  Bei Weitergabe des Auftrages haftet der Lieferant für 
die Einhaltung dieser Versandvorschriften durch die Unterlieferanten. 
Diese haben ihren Auftraggeber in allen Schriftstücken abzugeben. 

 

§ 7 Qualitätskontrollen – Mängeluntersuchung – Mängelhaftung 
(1) Der Lieferant sichert zu, dass die Ware unseren Spezifikationen und 

Vorgaben entspricht; er wird sie vor Versand hierauf prüfen. Unabhängig 
hiervon muss die Ware dem Stand der Wissenschaft und Technik sowie 
den geltenden Arbeitsschutz und Unfallverhütungsvorschriften 
entsprechen. Der Lieferant stellt die Einhaltung anerkannter technischer 
Vorschriften und Normen, wie EN, ISO, IEEE, VDE etc., sicher. 

(2) Eine Untersuchungs- und Rügeobliegenheit unsererseits für nicht 
offenkundige Mängel nach § 377 HGB ist ausgeschlossen. Wir 
verpflichten uns zur Mindestkontrolle anhand des Lieferscheins und auf 
Transportschäden; der Lieferant verpflichtet sich zur Warenendkontrolle 
und schließt eine Qualitätssicherungsvereinbarung mit uns ab.  

(3) Für den Fall, dass keine Qualitätssicherungsvereinbarung besteht oder 
dass offenkundige Mängel vorliegen, gilt unsere Rüge jedenfalls dann 
als rechtzeitig, wenn sie innerhalb von 7 Werktagen (ohne Samstage), 
gerechnet ab Wareneingang oder bei versteckten Mängeln ab 
Entdeckung, beim Lieferanten eingeht. Sofern im Einzelfall die 
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„Unverzüglichkeitsfrist“ aus § 377 HGB länger als 7 Werktage sein sollte, 
gilt diese längere Frist. 

(4) Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns ungekürzt zu; in jedem 
Fall sind wir berechtigt, vom Lieferanten nach unserer Wahl 
Mangelbeseitigung oder Lieferung einer neuen Sache zu verlangen. Das 
Recht auf Schadensersatz, insbesondere das auf Schadensersatz statt 
der Leistung bleibt ausdrücklich vorbehalten. 

(5) Wir sind berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Mängelbeseitigung 
selbst vorzunehmen, wenn Gefahr in Verzug ist oder besondere 
Eilbedürftigkeit besteht.  

(6) Die Verjährungsfrist beträgt 60 Monate, gerechnet ab 
Gefahrenübergang. Sie beträgt dagegen fünf Jahre in den Fällen des § 
438 I Nr. 2 BGB. 

 

§ 8 Produkthaftung – Freistellung – Haftpflichtversicherungsschutz 
(1) Werden wir wegen eines Mangels der vom Lieferanten gelieferten Sache 

aus Produzentenhaftung, Produkthaftung oder aufgrund sonstiger 
Haftungstatbestände in Anspruch genommen, so hat der Lieferant uns 
von der aus dem Mangel resultierenden Haftung freizustellen, soweit er 
für den Mangel verantwortlich ist und er im Außenverhältnis selbst haftet. 
Die Freistellung hat dabei auf erstes Anfordern zu erfolgen. 

(2) In diesem Rahmen ist der Lieferant auch verpflichtet, etwaige 
Aufwendungen gemäß §§ 683, 670 BGB bzw. §§ 830, 840, 426 BGB zu 
erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer Rückrufaktion 
ergeben. Im Rahmen der Zumutbarkeit und Möglichkeit unterrichten wir 
den Lieferanten unverzüglich über Inhalt und Umfang der 
durchzuführenden Rückrufmaßnahmen, um ihm Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Unberührt bleiben sonstige gesetzliche 
Ansprüche. 

(3) Werden wir wegen eines Mangels der vom Lieferanten gelieferten Sache 
anderweitig in Anspruch genommen, steht uns der Regressanspruch 
gegen den Lieferanten aus § 478 BGB vollumfänglich zu; eine 
Ausnahme davon besteht nur dann, wenn uns zuvor ein gleichwertiger 
Ausgleich für den Regressanspruch eingeräumt wurde.  

(4) Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-Versicherung mit 
einer Deckungssumme von € 10 Mio. pro 

Personenschaden/Sachschaden – pauschal – zu unterhalten; stehen 
uns weitergehende Schadensersatzansprüche zu, so bleiben diese von 
einer Überschreitung der Versicherungssummen unberührt. 

 

§ 9 Schutzrechte 
(1) Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit seiner 

Lieferung keine Rechte Dritter verletzt werden. 
(2) Werden wir von einem Dritten aufgrund einer Rechtsverletzung in 

Anspruch genommen, so ist der Lieferant verpflichtet, uns auf erstes 
Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen; wir sind nicht berechtigt, 
mit dem Dritten – ohne Zustimmung des Lieferanten – irgendwelche 
Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen Vergleich abzuschließen. 

(3) Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle 
Aufwendungen, die uns aus oder im Zusammenhang mit der 
Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen. 

(4) Die Verjährungsfrist beträgt zehn Jahre, gerechnet ab Vertragsschluss. 
 

§ 10 Eigentumsvorbehalt – Beistellung – Werkzeuge – 
Geheimhaltung 

(1) Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, behalten wir uns hieran das 
Eigentum vor. Verarbeitung oder Umbildung durch den Lieferanten 

werden für uns vorgenommen. Im Falle der Verarbeitung oder 
Vermischung erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes unserer Sache (Einkaufspreis zuzüglich MwSt.) zu 
den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.  

(2) Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache 
(Einkaufspreis zuzüglich MwSt.) zu den anderen vermischten 
Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung 
in der Weise, dass die Sache des Lieferanten als Hauptsache 
anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Lieferant uns anteilmäßig 
Miteigentum überträgt; der Lieferant verwahrt das Alleineigentum oder 
das Miteigentum für uns. 

(3) An Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum vor; der Lieferant ist 
verpflichtet, die Werkzeuge ausschließlich für die Herstellung der von 
uns bestellten Waren einzusetzen. Der Lieferant ist verpflichtet, die uns 
gehörenden Werkzeuge zum Neuwert auf eigene Kosten gegen Feuer-, 
Wasser- und Diebstahlsschäden zu versichern. Gleichzeitig tritt der 
Lieferant uns schon jetzt alle Entschädigungsansprüche aus dieser 
Versicherung ab; wir nehmen die Abtretung hiermit an. Der Lieferant ist 
verpflichtet, an unseren Werkzeugen etwa erforderliche Wartungs- und 
Inspektionsarbeiten sowie alle Instandhaltungs- und 
Instandsetzungsarbeiten auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen. 
Etwaige Störfälle hat er uns sofort anzuzeigen; unterlässt er dies 
schuldhaft, so bleiben Schadensersatzansprüche unberührt. 

(4) Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, 
Berechnungen und sonstigen Unterlagen und Informationen strikt 
geheim zu halten. Dritten dürfen sie nur mit unserer ausdrücklichen 
Zustimmung offen gelegt werden. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt 
auch nach Abwicklung dieses Vertrages; sie erlischt, wenn und soweit 
das in den überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und 
sonstigen Unterlagen enthaltene Fertigungswissen allgemeinbekannt 
geworden ist. 

(5) Soweit der Schätzwert unserer Sicherungsrechte aus dieser Klausel den 
Wert der gesicherten Forderungen um mehr als 50 % übersteigt 
(Nominalwertbetrachtung), werden die überschießenden 
Sicherungsrechte frei. Deren Auswahl obliegt unserer Entscheidung. 

 

§ 11 Gerichtsstand – Erfüllungsort – Rechtswahl – Vertragssprache 
– Beweislast 

(1) Sofern der Lieferant Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; 
wir sind jedoch berechtigt, den Lieferanten auch an seinem 
Wohnsitzgericht zu verklagen. 

(2) Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist unser 
Geschäftssitz Erfüllungsort. 

(3) Hinsichtlich aller Ansprüche und Rechte aus diesem Vertrag gilt das 
nicht vereinheitlichte Recht der Bundesrepublik Deutschland (BGB, 
HGB). Die Geltung des UN-Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen. 
Vertragssprache ist Deutsch. 

(4) Der Lieferant muss für Schäden durch seine Leistungen, sein Personal 
und/oder seine Subunternehmer auf eigene Kosten eine ausreichende 
Haftpflicht- Versicherung abschließen, deren Bestehen uns auf 
Verlangen nachzuweisen ist. Weiter hat der Lieferant auf eigene Kosten 
eine ausreichende Transportversicherung abzuschließen. 

(5) Durch keine der in diesen Bedingungen vereinbarten Klauseln wird die 
gesetzliche oder richterrechtliche Beweislastverteilung geändert.  



 

Einkaufsbedingungen der ASIS GmbH Automation Systems & Intelligent Solutions, Kiem-Pauli-Str. 3, 84036 Landshut  
Stand: 06/2015 

Ergänzende Einkaufsbedingungen der ASIS GmbH 
 

Im Zusammenhang mit der Einführung des Mindestlohngesetzes 
 

(1) Der Lieferant ist verpflichtet, seinen Arbeitnehmern den gesetzlichen Mindestlohn zu dem in 
§ 2 Abs. 1 MiLoG bestimmten Fälligkeitszeitpunkt zu zahlen. Der Lieferant sichert zu, dass 
er alle sonstigen Verpflichtungen aus dem Mindestlohngesetz ausnahmslos erfüllt, 
insbesondere der Aufzeichnungspflichten sowie der gemäß § 16 MiLoG schriftlichen 
Anmeldung als Arbeitgeber mit Sitz im Ausland, welche vor Beginn jeder Werk- oder 
Dienstleistung in deutscher Sprache bei der zuständigen Behörde der Zollverwaltung 
vorzulegen ist in den Wirtschaftsbereichen nach § 2a SchwarzArbG. 

(2) Auf Verlangen des Arbeitsgebers wird der Lieferant diesem während der gesamten 
Vertragszeit bis sechs Monate nach Beendigung des vorliegenden Vertragsverhältnisses 
binnen 14 Tagen die Erfüllung dieser Verpflichtung durch Vorlage geeigneter Unterlagen 
(insb. Dokumente nach § 17 Abs. 1 MiLog, Unbedenklichkeitsbescheinigung der 
zuständigen Sozialkasse bzw. Urlaubskasse, etc.) nachweisen. 

(3) Ausdrücklich ist der Auftraggeber berechtigt, die aktuellen Nachweise vom Auftragnehmer 
und den von diesem eingesetzten weiteren Unternehmen zu verlangen. Hierzu gehören 
anonymisierte Listen der Mitarbeiter, Lohnabrechnungen und Stundennachweise. 

(4) Der Auftraggeber ist berechtigt, fällige Zahlungen an den Auftragnehmer einzubehalten, bis 
dieser die Pflicht zur Vorlage der geforderten Nachweise erfüllt hat. 

(5) Der Lieferant stellt den Auftraggeber von sämtlichen Ansprüchen Dritter (insb. Arbeitnehmer 
des Auftragnehmers, Bundesagentur für Arbeit, der Zollbehörde) im Zusammenhang mit der 
Verletzung der Verpflichtung zur Zahlung des gesetzlichen Mindestlohnes auf erstes 
Anfordern frei. 

(6) Der Lieferant ist verpflichtet, einen etwaigen Nachunternehmer in demselben Umfang zur 
nachweislichen Zahlung des gesetzlichen Mindestlohnes und Freistellung des Auftraggebers 
zu verpflichten, wie er selbst nach den Absätzen 1 und 2 verpflichtet ist. Falls sich der 
Nachunternehmer seinerseits Nachunternehmer bedient, hat der Lieferant sicherzustellen, 
dass auch sämtliche Nachunternehmer entsprechend verpflichtet werden. 

(7) Der Lieferant haftet gegenüber dem Auftraggeber für sämtliche Ansprüche Dritter, die aus 
der Verletzung der Verpflichtung zur Zahlung des gesetzlichen Mindestlohnes durch 
Nachunternehmer entstehen. 

(8) Der Einsatz weiterer Nachunternehmer ist nur nach schriftlicher Zustimmung von ASIS 
gestattet. Falls Bedenken gegen den Nachunternehmer bestehen, dass dieser weitere 
Nachunternehmer seinen Arbeitnehmern den Mindestlohn nicht zahlt, kann ASIS die 
Zustimmung verweigern. 

(9) Der Lieferant hat den Auftraggeber unverzüglich zu unterrichten, wenn gegen ihn bzw. 
einem Nachauftragnehmer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von 
Mindestlohnverstößen anhängig ist oder Bußgelder verhängt werden. 

(10) Für jeden Fall der Zuwiderhandlung hat der Lieferant eine Vertragsstrafe von 500,00 EUR zu 
zahlen. Die Vertragsstrafe wird jeweils pro eingesetzten Arbeitnehmer pro angefangenen 
Monat, in dem der Arbeitnehmer eingesetzt wird, verwirkt. Die Geltendmachung 
weitergehender Schadensersatzansprüche bleibt hiervon unberührt.  

 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift, Firmenstempel Auftraggeber 

 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift, Firmenstempel Auftragnehmer 

 


